
I.Beiblatt 

54/~ A_n t, rag 

der Abgeordneten W i m b e r 1:' e 1" 3 Dr. P rad e r und Qen9$s~l;l" . 

betreffend eine Abänderung des Kriegsopferversorgungsge,setzes *957 und dee 

Opferfürsorgegesetzes. , . 
-.-.-.-.-.-.-

iDsr Nationalrat wolle beschliesseng 

Bundesgesetz vom .......... _ •••••• " mit dem das Kriegsopferversorgungs-

gesetz 1957 und das Opferfllrsorgegesetz abgeändert werden. ' " 

Der Nationalrat hat beschlosseri~ 

Artikel I 
,. • .,. -6 .. ..- .. 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 s BGB1. Nr. 152, wird abgeändert 

wie folgt ~ 

1.§ 11 hat zu lauten~ 

"§ 11. Die, Grund re:tlt e beträgt monatlich bei einer Minderung der 

Ervverbsfälfigkeit von 

30 v.H ••• -••. _:0 •• " •••• ,.. 48 S.J 

, vom 1. JEinrter 19q1an •••• 0 •••••• '....... 55 s 
40 y.H ........ "_ •• '.-.~:. ~ ~ .-. q5. S, 

vom 1. Jänner 196~ an •••••••••••••••••• 75 s 
50 v. H •• ., •••••••• _, ••• o. .158 s 5 

vom 1. Jänne.r 1961 an •••••••••••••• 01... 180 8 
" '. 215 s, 

(,0 .v .• H •••. , D .......... '.0.. . " .. 
vom 1. Jänner 1961 an ' •• ' •• _,.. • • •••• ••• •• 240 8 " 

70 v.H •••••••••••• ~ ••• 300 8" 

vom 1,. Jänner 19til an -•••••••• ' •••••••••• ' .335'~ 

80 v.U •••••••••.••. ~ .• 363,8, 

vom 1. Jänner 19b1an .~ •••••••••••••••• 400 S 

'0 v.H. und mehr ••••• 564 s, 
vom 1. Jänner 196~,an, ................... 628.8." 
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2 •. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 26. November 1959 

2. Im § 12 hat Abs. 3 zu lauten~ 

r1( 3) Die volle Zusatzrente beträgt monatlich bei eine:r Minderung der 

E~ve:rbsfähigkeit von 

50 v.H •• ~............. 220 S, 

vom 1. Jänner 1961 an •• '. o~ •••••••• 0 o ••• - 235 S 

60 'f'.H ••••••••• 0 •• •••• 248 S" 

vom 1. :Jänner 1961. an ....... ;. .~)'.:~.'~'o 290 S 

70 v.B •.• -.:. • ., .'."... •.••• 328 s, 
vom 1 •. Jänner 1961 an .0 ............... 0 355 S 

80 v.H~ •••••••••.•. 0' • 0 ~ 360 S, 

vom 1. Jänner 1961 an .00................ 420 S 

90 v.H. und mehr ••••• 540 S" 

vom 1. Jänner 1961 an .0 ..•......... 0.. • 580 S." 

3. Im § 15 hat Abs. 1 zu lauten: 

"(1) Den Schwerbeschädigten gebührt zur Zusatzrente für jedes in ihrer 

Ve:rsorgung ,stehende eheliche und unehelich.e Kind" Adoptiv-, Pflege- und 

Stiefkind bis zum vollendeten 18. Lebensjahre des Kindes eine Kinde:rzu1age. 

Diese beträgt monatlich 65 S, vom 1. Jänner 1961 an 70 s. Für Stiefkinder 

und Pflegekinder gebührt die Kinderzulage nu:r so lange, als .sie von dem 
, > ••• , , • " - .'. • ~ 

Schwerbeschädigten unentgel tlich erh~l ten werde.l1:- D.i,e, .~i_~d.e_rzulage wird auf 

Antrag geleistet." 
•• , •. *," •• ~~ •. ~<~~.-

4. § 17 hat zu lauten: 

"§ 17. Den v,e_r.b,.eirq~et.~n Scby~erbeschädigteng~bührt; solange sie für 

die Ehefrau zu sorgen haben, zur Zusatz rente eine Frauenzulage. Diese beträgt ... - " .. ,,,"" 

monatlich 65 s, vorn ,1., --Iä,n,YlE!r 1961 an· 70 S. Die F:rauenzulage wird auf Antrag 

geleistet." 

5. Im § 18 hal:lEm _(he, Abs •. 2. unq. 3 Zl.+ ,lauten: 

. H( 2) Die Höhe der Pflegezulage ist nach der_qs~were des Leidenszu-, 

standes und nach dem ,tUr ,die Pflege. und W~rtungerf,o~derlichen Aufwand abge-

stuft; sie beträgt monatlich in der Stufe ,., 

I .... . .. .5J.Q .8, vom ). .]'äl}-ner 1961 an · .... ~ . 600 S 

11 · .... 765 S" vom 1. Jänner 1961 an .. 41 ••• )00 S 

111 · .... 1050 S, vom 1. Jänner 1961 an · .... 1200 S 

IV · .... 1350 s" vom 1. Jänner 1961 an · .... 1500 s 
V · .... 1650 S" vom 1. Jänner 1961 an 1800 S. 
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3 .. Beiblatt Beiblatt zur l?arl-amentskorresP<:ing,enZ 26..; N overl1be~: 1959 

(3) Di~,Gewährung der Pflegezulagen der Stufen 11 bis V setzt voraus., 

d~ss di~. Dienstbesohädigung aussergewöhnliohe Pflege uncl. Wartung erfordel't; 
" .,. ,. " " . 

, verursacht die Dienst~esohädigung dauerndes Krankenlager'; so ist d:iE{ Pflege-

zulage zumindest in Höhe der Stufe 111 ',zu leisten'ö'Die Pflegezuraged~i\' 
.... 

Stufe V ge~i.j.hrt., wenn der Besohädigte infolge Dienstbeschadigung'ariz~ei Ge

br.echen leidet., von denen jedesfürsioh Hilflosigkeit verursacht .. oder wenn 

das die IIilflpsigkeit ,verursaohende Gebrechen fät' sich allein oder Zusammen 

mit einem anderen auf eine Dienstbesohädigung zU'rÜckzuführenden Gebredl'len ',' 

einen derart schweren Gesamtleidenszustand darstellt, dass Pflege und Wartung 

in besonders e;rohöhtemAusmass erfor.derlich sind." 

6. Dem § 19 Abs. 5 ist folgender Satz anzufügen: 

"Für Blinde (Abs. 2)" dieinfo1geeiner Dienstaeschädigung beide Hände 

ver~oren, haben., ist die B~ind$nzu1age um ein·Drittel des Betrages der Pflege

zulage der Stufe V zu erhöhen." 

7. § 20 hat zu lauten:,' 

"§ 20. Blind~ ',(§ 19 Abs.2) erhalteri..,wenn sie mit einem Führhuride 

beteilt sind '(§,32 Ab,s',. 2),;.eine'Führhundzulags;ansonsten an Stelle' di~se~ 
.... -',' 

Zulage eine B,eihilfe. Die, ,Fü:hrhundzulage (Beihiolfe) bet,ragt mOna't1ich.:f35 3., 

vom 1. Jänner 1961 an 150 S." 

8., Im§ 35 haben 4ie Abs. 2 und 4zu lauten: 

"(2) Di,e Grundrent.e beträgt monatlich: -

a) insolange die Witwe erwerbsunfähig ist oder für wenigstens zwei 

• waisenrentenberec1;ltigte Kinder zu sorgen' hat oderwertri sie das 

55. ,Leb~nsjahrvollendet hat" 190 S~ vom l~ Jännel-1961a:n '210' S,. 

~) insolange die, Witwe für ein - ,~waisEmren.tenbereohtigtEis Kind zu 

sOr,genp,at 3 153 8:" vom' 1 .. ,Jännar:1961 an 170 s; 
,0) Wenn die Witwe das 45., Lebensjahr vollendet 'hat,,' 115 S; vom 

1. Jänne:r1961, an 13:) S; 

d) für alle I3.nderenWitwen 65S" ,vomL 'Jänner 1961 an 75'S', 

,:pie wegen: a.erSorge fUrwaisenrentertberechtigte Kinder nach 1i t~ a 

,oder b ,erb,phte Grundren'jle gebührt' auch dann.,vvenn eine Waisenrente wegen Vol~.

endtmg des l8.Lebensjahres (§,J~}J': wegen Erlang\.lng derSelbsterhiü tungsfähig

kei t oder weg~n. Y:ereheli,chun~der Waise (§ 41 Abs~ 1 und ~) oder wegen Ablebens 

der Waise w~ggefallenisi; qderwegfällt. 
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4. Beiblatt Beiblatt zurParlamentskorrespondenz 26. November 1959 

(4) Die volle Zusatz rente beträgt monatlich für Wi twen nach Abs. 2 
., 

lit. a 233 S:t, vom 1. Jänner 1961 an 255 S, für Witwen nach Abs. 2 lit. b und 

193 S, vom'L Jänner. 1961 an .210 S. Die Besti'mmungen des § 14 gelten auch für 

Witwen, denen eine Zusatzrente bewilligt wurde~,t' 

9. Nach § 35.' ist ein § 35a mit folgendem W~rtlaut einzufügen: 
, ,I , 1 

"§ 35a. (1) Witwen nach Empfängern eine,rPflegezulage der Stuf~n, 111 .. 

IV oder V oder einer Blindenzulage in Höhe einer ,c:tfeser Pflegezulagen gebührt 

zur Wi twenr8nte auf Antr9.g eine monatliche Zuiag,e;, ~enn 

a) die Ehe mindestens 5 Jahre gedauert hat und 

_) die Witwe mindestens 5 Jahre hindurch't;';'tsächlich die Pflege und 
,. 

Wartung des hilflosen (blinden) Ehegatten besorgt und 

c. c 

c) die häusliche Gemeinschaft bis zum Tode des Ehegatten bestanden hat. 

Die Voraussetzungen der lit. a und b entfallen, wenn der Ehe ein ver

sorgungsberechtigtes Kind entstanmt. 

(2) Die Zulage nach Abs:- 1 beträgt zwei Drittel der Pflege(Blinden)..,. 
,', 

zulage, die dem verstorbenen Ehegatten im Zei-tpunkte - seines Todes zuerkannt 

war, til',ld i~tinsowei t zu leisten, als das Einkommen (§ 13) de'r Witwe die 

Summe f.,UB Grundrente (§ 35 Abs. 2), voller Zusatzrent~ (§ 35 Ab~. 4) und zwei 

Dritteln der Pflege(Blinden)zulage nicht erreicht. 

(3) Hat die Ehe mit dem hilflosen (blinden) Be~chädi~ten und dessen 

Pflege und Wartung weniger als fünf Jahre gedauert, so gebührt die Zulage 

nach Abs •.. 1. nur zur Hälfte. 

(4) Ein Ansprucb. auf die Zulage nach Abs. 1 bis 3 ist nicht gegeben, 

Wenn der Altersunterschied zwischen den Ehegatten mehr als 30 Jahre beträgt, 

es sei denn, dass der Ehe ein versorgungsberechtigtes Kind entstammt.' 

(5) Auf die Zulage nach Abs. 1 bis 4 haben unter den dort genannten 

Voraussetzungen auch Witwen Anspruch, deren Ehegatte vor dem 1. Jänner 1950 

gestorben ist und im Zeitpunkte seines Todes wegen Hilflosigkeit oder Blind-

heit im Bezug eines Rentenzuschusses,einer erhöhten Pflegezulage oder einer 

Blindenzulage nach früheren Versorgungsvorschriften gestanden ist, wenn die 

Hilflosigkeit oder Blindheit einen Anspruch auf eine Pflegezulage der Stufen 111" 

IV oder V oder eine diesen entsprechende :Blindenzulage nach diesem Bundesge

setze begründet hätte. Das gleiche gilt für Witwen~ deren Ehegatte vor dem 

1. Juli 1960 gestorben und im Zeitpunkte seines Todes im Bezug einer Pflege

zu~age der Stufe 11 nach diesem Bundesgesetze gestanden ist~ wenn die Hilflosig

keit für die Zeit nach dem 30. Juni 1960 einen-Anspruch ,auf die Pflegezulage 

der Stufe 111 begründet hätte." 
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5. Beiblatt 26~ November J959 

10. § 38 hat zu lauten: . 
n§ 38. (1) Im Falle der Wiederverehelichung erlischt der Anspruch a:l1.f 

Wi twenversorgung; an die Stelle des Anspruc:he's auf Witwenrente (§ 35) t,.':.L tt 

ein Anspruch auf Abfertig .. mg in der Höhe des fünffachen Jahreso3trages der 

Grundrente (§ 35 Abs. 2) ,die der Witwe im Monate der Wiederverehe1ichunczu-. 

stand~ Eine zu diesem Zeitpunkt !'l:l:S. dem Grunde der Erwerbsunfähigkeit nach 

§ 35 Ahs.. 2 li t. a geleistete Witwenrente ist der Berechnung 0.e8 AbfcY.'tigllngs

betrages nur dann zugrunde zu legen 3 wenn dauernde E:r-vverbsu:d.fähigkei t vorliegt'; 

eine zur Grundrente geleistete Zusatzrente (§ 35 Abs'. 3) sowie eine zur, \Vit~· 
'wenrente geleiste~e Zulage (§ 3580) bleiben ausseI' Betracht. Die Abfertigung 

ist auch dann z-a leisten, wenn die Witwe durch die iYiederverehoiichung d.ie 

östeJ.':>.:'eichi::che staatsbürgürschaf"G verloren hat" Witwenbeihilfen (§ 36 .Abse 2) 

sind nicht a~zufertigen. 

(2) J)ej;' Anspruch auf 1Hitwenversorgung lebt frühestens nach Ablauf des 

der BerecD.nung des Abfertigungsbetrages zugrunde gelegten Zeitraumes auf Ar;,; 
'. . 

trag wieo.er auf ~ VJenn die Ehe ohne Verschulden der Ehefrau geenciet h·at., wenn 

und in801ange ihr. aus diefiler Eh:, ke:tn d.oi notwendigen Lebensunterhalt' o.eck9~lde::::

Anspruch auf VerSOT.'g1..ÜlG ('rJriterhü t) erwachsen J.s"C und sie die 15starreich i sche 

Staatsbürgerschaft besitzt; - . . . 

(3) Im Felle der rried~:c;ivel~ehel ichung mit einem Schwerbeschädigten 

erlischt der Anspruch auf Wi twenversorgung nich t) eine zur Wi twe:1rente gele:t.. 

stete ZU:lage (§ 3580) ist jedoch auf die Dauer dies~r Eheeinzust.GÜen~ 
(4) Beim Zusamme~treffen meiuerer Anspruche auf 17i twenverso·-;:,·gmJ.g nac:J. 

diesem Bundesgesetze gebührt nur die für die Witwe günstigere V8rsc-rgl.D~g,; " 

lL § 42 hat zu lauten: 

"§ 42~ (1) Die Waisenrente beträgt monatlich :?ür einfach verwCi.iste 

Waison 135 Ss vom 10 Jänner 1961 an 150 S, die Wa:'SE-L"3r..te fU:r. Doppel v,',,·i2 eü 

263 S, vo:n 1. Jänner 1961 an 300 s,~ Doppelwaisen kan:;'l bej. Vorliegen 'be ~). C~K8 i e::t.:. 
tigullgc:.nvi)_:cdiger GJ:'ünde zur Vlaisenlonte eine Zuwendung bis zur Höhe dar' \:7aie2n·· 

reute gSVTdh:ct vJl'lrdAl1 .•. lVE:nl1 und iilsowei t ihr eigenes Einkommen (§ 13) d21l B8t::,,,"g 
.' -

der -vYais~<{n:(3l:~-(;e r..icht erreicht 'l'nd. we:an keine altmen-!;e.tio!lsfäh5,!;pll .AngE:h::;;·'.'.t:;e:l 

vorha:·d.en f:':3uL 

(2) Be~L. ::">,-·.'38.mmen~roffen c lsr":'8::-e:;'1 Anspr,~.ic.lF; auf WaisenJ'crse:x.gt.:mg r:.ach 

diese:rr }>Lmd.esgC:E:3tsc geoührt nur 8~'.·ln !;1aisenren~e (1.J2.isenbeihilf-e)" \. 
~ ~, 
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; 

6. Beib1att Beiblatt zurParlamentskorrespondenz 26. November 1959 

12. § 46 hat zu Iauten~ 

"§ 46. Die Elternrente wird als Elternpaarrente und als Elternteilrente 

geleistet. Die Elterhpaarrente beträgt monatlich 258 S, vom 1. Jänner 1961 an 

290 S" die EI te'i'nteiirente monatlich 133 SJI vom 1. Jänner 1961 an 145 Sc Die 
, " 

Elternrente erhöht,Sich um ein FÜnftel ihres Betra;ges~ Wenn die im § 44 bezeich-
, , 

noten VersorgUngsberechtigten das ~inzige Kind cder,von mehreren Kindern minde-

stens zwei durch eine' DienstbeschädigUng verloren habeno" 

13. Im § 52 Abs. 3 hat die Ziffer 3 zu lauten:, 

"3. die Zuerkennung der Zusatzrente, Kinderzulage" Frauenzulage und 
ti~ 

der Zulage nach § 35a Wir\ mit dem Antragsmonate wirksam." , 

14. Nach §54 ist ein 54a mit folgendem Wortlaut einzufügen~ 

,,§ 54a. (1) Hat ein Landesinvalidenamt Zusatzrente, EIternrente oder, 

eine sonstige vom Einkommen (§ 13) des Versorgungsberechtigten abhängige Ver-

, sorgungsleistung gewährt s so geht ein Anspruch des Versorgungsberechtigten auf 

eine Rente aus der Sozialversicherung durch schriftliche Anzeige d.es Landesin

validenamtes an den Träger der Sozialversicherung auf den Bund in der Höhe des 

<Betrages über, der sich aus der Minderung oder Einstellung der, Versorgungs·· 

leistung, nach diesem Bundesgesetz auf Grund des Rentenanfalles ergibt. Der Über., ' 

gang des Anspruches wird nur hinsichtlich der bis zur Erlassung des Rentenfes,t·· 

stellungsbescheides angefallenen Rentenbeträge Wirksam. . " 

(2) Die Träger der Sozial versicherung haben bei Einleitung des Renteri'" 

feststellungsverfahrens die Anspruchswerber zu befragen" ob sie im Bezug einer 

Versorgungsleistung nach diesem Bundesgesetze stehen;zutreffendenfa11s hat 

der Träger der Sozialversicherung das zuständige Landesinvalidenamt von der 

Einleitung des Rentenfeststellungsverfahrens unverzüglich zu verständigen. Das 

Landesinvalidenamt hat innerha1 b von vier Vfochen nach Einlangen dieser Verstän·· 

digung die Anzeige nach Abs. 1 zu erstatten. 

(3) Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 gelten auch hinsichtlich der 

Ernährungszulagen nach dem Kriegsopfer-Ernährungszu1agengesetz 1957, BGBloNro 152 3 

und der nach§ 3 lit. g des Wohnungsbeihilfengesetzes~ BGB1e 1{ro 229/1951", zuc;;:,,· 

kannten Wohnungsbeihilfen. 11 

15. Im § 58 Abs. 1 sind nach dem Beistrich hinter dem Klammerausdruck 

11 (§ 12, § 35 Abs e 3) 11 die Horte ,iZulagen nach § 3513. 11 einzufügen< 

16. Im § 66 ist die Zahl 55 durch ~ie Zahl 75 zu ersetzen. 

; 
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7. Beiblatt °Beibla tt'l:3ür Parlamentskörrespö:hdehz'26"~ November 1959 . 

Artikel 11 

Das Opferfürsorgegeseiiz vom 4. 'Juli 1947, BGBl. Nr. 183, wird abgeändert 

wie folgt~ 

1. Im § 2 hat Abs. 2zu lauten: 

·"(2) Die Bestimmungen der §§ 1'8 bis 22, 35a, 49, 51 bis 59 .. 64 un,d 113 

des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 sind s.inngemäss anzuwenden." 

2~!m§ 6 hat die ·Ziffer 5" zu laut eng 

"5. Die Dienststellen des öffentlichen Dienstes sind verpflichtet, auf 

50 Dienstnehmer,; alle übrigen Dienstgeber auf 100 Dienstnehmer mindestens je 

einen lnhaber eine!' .Amtsbes-cheinigung oder eines Opferausweises nach.§ 4.d:i.eses 

Bundesgesetzes zu beschäftigen. Die wegen 'Nichterfüllung der Beschäftigu~gs
pflicht nach diesem Bundesgesetz :in Anwendungde's§ 9 des Invalideneinstellungs-. , 

geset.zes19 53 eingehobenen Ausgleichstaxen fliessen dem gem~ss § 10 des Inva,:"" 

lideneinstellungsgesetzes 1953 gebildeten Fönds zu. Die' Erträghisse di.eser 

Ausgleichstaxel1 sind nach Anhören der Opferfürsorgekommissi~n (§ 17) z.um Zwecke 

der Fürsorge für Inhaber einer Amts bescheinigung oder eines Opferausweises so .. 

'die ueren V{i twen und Kinder zu verv'Ienden." 

J. Im § 11 hat Abs.'lO zu lauten; 

. "(10) Opfern im Sinne' des § 1 Abs. 1 li t. d odere, die eine Untephal ts":,, . 

rente. beziehen,· ist auf Antrag für die Ehefrau (Lebensgefährtin), die über kein 

Einkommen in der Höhe von 'minuestens 600'S monatlich verfugt, eine monatliche 

Frauenzulage in der im § 11 des Kriegsopferverscrgungsgesetzes 1957 jeweils fest

gesetzten Höhe zu leisten; diesen Opfern ist auf Antrag für uie in ihrer Ver

sorgung stehenden minderjährigen,Kinder(eh~liche, uneheliche, Stiefkinder) je 

ein Erziehungsbeitrag von 100S monatlich zu leisten. Auf diese Leistunge"1. sind 

Familienzulagen der gleichen Art, auf die Opfer F.l.uf Grunrl. einer anclerßn gesetz

lichen .Bestimmung Anspruch haberi,anzurechnen." 

Art ikel 111.' 

Die Bestimmungen des Art. 11 2.2 dieses Bundesgesetzes treten mit 1. Jänner 

19~(\J die übrigen BestilIlmungen mit 1 .. Juli 1960 in Kraft. 

Artikel IV 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für 

soziale Verwal tung betraut. 

-.-.-.-.- ..... 
In formeller. Hinsicht wird bE;antragt .. diesen v()ri.ieg~nden Gesetzentwurf 

unter Verzicht auf die erste Lesung dem Ausschuss für soz iale VerVITal tung zur 
geschäftsordnungsmässigen Behandlung z.:uzuweissn. 

-.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-
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8'. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 26.November 1959 

Erläuternde Bemerkungen 

Die Rentensätze des vom Nationalrat am 14.Juli 1949 verabschiedeten 

Kriegsopferversorgungsgesetzes, BGBI.Nr.197, wurden auf Grund der Bundesge

setzevom 25~Juli 1951, BGBl.Nr.159, und vom 17.Dezember 1956, BGBl.Nr.264, 

allgemein erhöht, mit letzterem Bun9.esgesetz in zwei Etappen" von denen die 

erste am 1.Jänner 1957 und die zweite am 1.Jänner 1958, in Wirksamkeit getreten 

ist. Einzelne Rent.ensätze, wurden ferner durch die Bundesgesetze' vom 29.Fe

bruar 195,6, BGBl.Nr.50, und vöm 20nJezernber 1957, BGBl.Nr.261, erhöht. Die 

im Stammgesetz enthaltenen Sätze der einzelnen Versorgungsleistungen standen 

im wesentlichen bereits im Mai 1949festr,ihredamals unzulängliche 'Höhe war 

durch die beengten wirtschafflichen,Verhältnisse bedingt. Die ,späteren Er

höhungen auf Grund der oben angeführten Bundesgesetze konnten den seit Mal. 

1949 eingt;:tret'enen Veränderungen im Lohn- und freisgefügenicht voll gerecht 

werden. Eine Neirl'estsetzungder d,el;'zeitigen: V'ersorgungsHdstungen des Kriegs

opferversorgungsgesetzes, die der im La:u:fe der Jahre eingetretenen wirtschaft

lichen Entwicklung Rechnung träg,t, erscheihtdaher geboten. Auch die Zentral ... 

organisation der KriegsopferverpändeÖsterreichs hat seit geraumer Zeit auf 

die Notwend,igkeit ein,erentsprech~nden Erhöhung der Rentensätze mit:t;fadJ. druck 

hingewiesen. Bei einer solchen Neufeptsetzung wird'auch auf die:wirtsch2ftliche 

Lage der hilflosen und blinden Kriegsbeschädigten duroh eine angemessene Er

höhung der Pflege- .1.:~:prlBl·iridenz'ulagen sowie auf eine Verbesserung der Hinter-:

bliebenenver:sorgung fi.:irdie. Witwen nach Schwerstbeschädigten Bedacht '. zu nehmen 

si3in .• Die aus l~tzte:rem Grun.(ievorgeseheneSchaffuhg einer Zulage zur Wi tvven

r!3nte für diesen Kreis der W.itwen macht eine entsprechende Massnahme in der 
t ' ; . ~ 

.Opferfürsorge ßrforderlich, um die Leistung der Zulage. auch an Witwen nach 
'. " .,' ')' . 

) 

Opfern der ppli,tis,p,hen , ,1,.Terfolgung sicherzustellen. Das gleiche gilt für die 
" ..' " ; 

\ 
" , 

Die ;i,m ,l:~ei~iegen<len G~set2lentwu:1'f 'vorgesehenen Erhöhungen der Versor

gungsleistungen sollen Unter BeI;'ücksicht~gung' der finanziellen Lage desbi..u1el'es 

in zwei ungefähr gleich hohen Etappen mit Y:'irkupg vom 1.Juli 1960 und vom 

1.Jänner 1961' durchgeführt ~erden. Durch diese Regelung wird die von der Inter-
. ' . .. . ' :. - ; '. ~ .' , . 

essenvertretung der Kriegsopfer angestrebte 1~;iederherstellung der Kaufkraft der 
. ,.', 

versorgungsleistungen nach dein Kriegsopferversorgungsgesetz in vollemUmfa~g. 

erfüllt, wobei die seit dem Inkrafttreten des Kriegsopferversorgungsgesetzes 

erfolgt(3.Fortentwicklungdes Versorgungsre~htes berücksichtigt ist. Darüber 

hinaus ist durch die Festsetzung der neuen Rentensätze fa'st durchwegs eine 

wesentliche Verbesserupg der Versorgung~lElishingen erreicht worden. 
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9. Beiblatt Beiblatt zur Parlament8J~()rresponc1enz 26. Novembor1959 

Dor Gesetzentwurf wurde schliesslriLch zun 1..n1ass genOml'lOn, um 

: .. dnigo Schwierigkeiten und Unklarheiten zu beseitigen, die sich aus dor 

Durchführung dos Kriegsopfervorsorgungsgos;dizes und des OpferfÜT sorge .... 

gesetzes ergeben haben. 

Der auf das Jahr 1960 entfallende finanziolle Mehraufwand wircl in 

don ill1 Ent"VlUrf des Bundesvo ranschlagos 1960 für Versorgungsgebühren vorge

sohlmon .Lufvland für die KriegsopfcrversorC:t1ng bzw. Opferfürsorge soine 

Deckung finden. 

Im ei"nzolnen ist zu den BestimemnGcl1 des beiliegenden GcsctzentYlUrfos 

folgendos 'zu bemerken; 

Zu l.rt ikel t 
Zu Z. 1: 

Die Grundrente für orworbsunfähigo JL;schädigte v-lird in Hinkunft 628 S 

betragen. Dia neUen .L.nsätze für die übrigen Grundronten tragen der bishol~igon . '. 

El'ltv-Jicklung und dem bestehenden Verhältnis zur GrunclrontG für Er,ilOrbsunfühige 

Rechnung. 

§ 12 11bs.3 KOVG. in der r3.erzeitigon Fassung enthält nur drei SätzG 

für die volle Zusatzrente , Hoil für die ~':Iinc:orungen ~Gr Erworbsfähigk;;i t 

von 50 uncl 60 v.H., sowie von ,70 und 80 v.lI. nur je ein Rentonsatz bestcht. 

Im boilL:gllnden Gesetzonti7urf sind für die. oinzelnen Grade der Minderung 

c10rErwerbsfähigkeit von 50 v.H. aufYJärts b',sondere,. entsprechend orhöhte 

Sätze dur vollen ZusatzTonto vorgesohen. Lec:iglich die Sätzo fÜl~ elf.:: Miu

clorung dur Eriiorbsfähigkeit von 90 und 100 v.H. bleiben hinsichtlich 

der Grundrc.nto (§ 11 KOVG.) uncl der Zusatzrcnte (§ 12 KOVG.) zusammengofass t. 

Durch die Erhöhung der Beschädigtcnn:nte( Grunclrente und volle .. . 

Zusa tzrcn-Ge) voh clorzoi t 1000 Sauf 1104 S ab I.Juli 1960 und auf 1208 S 

ab 1. Jänner 1961 vrtirc1. die für den llnspruch auf Zusatzrento massgeb onclo 

Einkommcllsgrenze auf Grund der Vorschrift dos § 12 Lbs. 2 KOVG .. von don an

goführton Zeitpunkten an 1104 S bzw. 1208 S betragen. 

Zu z. 3 unu. 4.: 

Durch die Erhöhung dor l:inclerzulago unu. dor Frauonzulage von 60 Sauf 

70 S wircl boi elor NouroGolung auf den Familicnst ~cl dor zusatzrentenbe..:. 

l'echtigtcll'l Beschädigton. entsprochend Rücksicht gonOD1ElOn .. 
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10. Be i b1 at t Beiblatt zur Parlnmentskorrespondenz 26. IJOVOLlbor 1959 

Zu __ Z.~5_~ 

Die Pflege- und Blindenzulo.gGn reichen trotz mehrfacher Erhöhung seit 

-dem Inkrnfttreten des Kriegsopferversürgungsgese tze s(1o Jänner 1950) nicht' aus, 

um di Pflege und Wartung der hilflosen und blinden Be schädigten zU GOIvühr

leisten.' Die im Entwurf vorgesehenen neuen Sätze sollen diosom Mang2l c:bholfen. 

Hilflose Kriegsbeschädigte, deten Dienstbcscl;lädigung dauerndes Kranken

lager verursacht, hatten bishor Anspruch auf eine Pflege zulage mindestens d6r ' 

Stufo 11. Im Hinblick auf die besondere BerücksichtigungsVlÜrdigkoit diesos 

~rsononkr0ises 8Tscheint es erforderlich, in diesen Fällen einen ~rispru6h 

auf (li;., Pflagezulage mindest,:;ns der Stufe 111 zu gewäh'rl;:listcn~ 

Z~ .. ~.:L 6 ~ 
Für diuPflegebedürfnissG der Blinden, die: infolgo einer Dionstb6schädigung 

b\Jide :rfcinde verloren haben, wird in Anbetracht der ausserordentlichen Schwere 

des kidenszustandes durch eine Erhöhung der Blindenzulage der stuf~ V um Gin 

Drittel vorgesorgt. 

Z~b_]J. 

Die Aufwendungon der Vollblinden für die Haltung des Führhundes werden 

durch eine Erhöhung der Führhundzulage von 120 S nuf 150 S berücksichtigt 9 im 

gleicl:h,n' ,Meße ist dieBE:llhilfe zu erhöhen, die den nicht ll1iteinom Führhund 

ausgostatteten Voll blinden zu lei,ston ist. 

" ' 
Zu ,~. 8 g 

Unter Bei behal tung der be stehenden vier Kategorien der VH twengrundrente 

werden die einzelnen Rentensätze von derzeit 170 Ei', 135 s, 100 Sund 55 Sauf 

210 S, 170 s, 130 Sund 75 S erhöht. 

Die für den Anspruch auf Wi tWenzusa tzrente massgebonde Einko~nmensGrenze von 

derzeit 750 S wird auf Grund der Vorschrift des § 35 "Abs 3 KOVG. ab,l. Juli 

1960 828 Sund nb 1. Jän~Gr 1961 906 S betragen. ' 

Die Sätze für die volle ZU:~a tzrente .,verden für die höchste Kot:egorie 

der Wi twonrente von 210' Sauf 255 S und für die zwei te ~d d~i tt~ L1e~tonknte
gorie von 175 Sauf 210 Scrhöht. 

Zu Z • ...2J.. 
Die: Interessenvertretung der Kriegsopfor hat wioderhol t auf die besonders 

ungünstige roD. terie-lle Lugo der VIi twen nach Kriegsblinden und hilflosen Kriügs

beschädigtenhingewiosen. Diese Witwen sindvielfnchwegen der Erwerbsunfähig

keit dos hilflosen Ehegatten und der UnmögliChkeit,. einoreigGnen :Crwicrbs

tätickeit nachzugehen, zum Unterschied von andoren Witwen ohne Altersversorgung, 

weil ihr Dasein du_reh die Pflege und YVartlll1g des Ehegntt8n D.usgofülH -,7nr. 
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11. Beiblntt 26. November 1959 

Es erscheint daher unabdinglich, die Hinterbliebenenversorgung clL]sel' \'Ti twen, 
.' - . . 

soyvoi t sio über kein ausreichendes E,inkommen verfügen, zu verbessorn. Für die 

;:ri twon 112ch Empfängern einer Pflege zulsge der Stufon 111 bis V odor einer 

entsprechenden Blinde11zulcge ist eine Zulage zur Wi tVvGnrente in Höho von 

zwei Dritteln der Pflege; oder Blindenzulego vorg8sohon, die dom verstorbenen 

Ehego.tbn im Zei tpunkto seines Tod8s zuorknnnt 1N:Jr. Die im Gosetzent"\7urf ont

haI tene Erhöhung geht von dem Grundsatz 2LlS, dass für die GevrähruEC der Zulage 

nur solche YJi tvvon in Botracht zu ziehon sind, dia bedürftig sind Ul1(: ih.li'Gn 

hilflosen oder blinden Ehegatten eine länGere Zeit hindurch gepflGt;t ho.ben 

und dass diese Pflege und Wartung ein besonderes Ausmass erreicht hQt~ aus 

dieser;} Grunde ist Voraussetzung für den linspruch, dass die Ehü s.awiedio Pflege 

und Wnrtung minde stens fünf Jahre godauert und ehe häusliche Gemeinschnft bis 

zum Tode bestanden hüte Ist die fünf jährige Mindestdauer nicht 8rreicht, so 

ist nur die ho.lbe Zulnge zu lcüsten. Da ein .Anspruch auf Witvron:r'~mte Voraus

setzunG für die Zuerkennung 'der Zulage ist, muss im Hinblick [mf diJ.Be stimmung 

des § 37 z. 3 Kriegsopferversorgungsgasetz'die Ehe mindbstens ein Jahr ge

d2uol.'t haben, es sei .denn, dass der Ehe ein versorgungsborechtigtes I~ind ent

st2mmt. Im Hinblick auf die Besonderhoi tell der Kriegsopfervorsorgung YlUrdo der 

im öffentlichen Di8nstund in der SozialvE.!rsichorung als Ausschiiossm'lc;sgrund 

für dio Versorgung ge 1 tendo Al tersunterschiod zwischen don Ehegs. tt2n~ vmnn <;l.ie 

Ehe kinderlos gebli~ben iGt~ anstatt mit 25 Jahren mit 31 Jah~cn fustgnsetzt. 

Dor VorDussotzung der Bedürftigkeit ist dadurch RechnunggctI'f.l.gen~ cl.2SS die 
, 

Zu12C" nUl' insoweit zu g(n'l~h:run ist 9 als das EinkommGn der I,Vi twe dü-, SWJ.ille 

ihrc:r\Titvvenrente (Grundrente und volle Zusatz.rente ab 10 Juli 1960 423 S, 

ab 1. Jänner 1961 465 S) und von zwei Dri tt8lnder Pf~ege (Blinc~en) zlüc;;e 

nicht erroicht. 

Im Interesse Giner möglichst g18i~h8n Behandlung aller Witwen hinsichtlich 

dar Gcrl'vtilirung der Zulage ist 8S erforderlich 9 3.uch 2uf diejenigen 7i:x!on Be

dacht zu nehmen, doren hilfloser oder blinder Ehegatt.~' vor dom Inkr~,fttrot8n 

de s KrL:3sopforversorg\1ngsgese tzes (1. Jänner 1950) bzw. der gct.~enst~:i.l'll~lich8n 

Novelle gestorbe ri' ist. Vor dom Inkrafttreten des KriugsopfervorsorGw'lGsgesetzes 

bestand folg0nde Rechtslage; 

Di,e nach dem Invalidenentschädigungsgesetz versorgt gewesenen hilflosen 

Kriegsb:.:schäc1igten erhielten oinen Rentenzuschuss gemäss' § 15 li.bs. 2 oder 3 

Invalic1 8nentschädigungsgesetz, die Kriegsblindon einen Rentcnz1A.schuss gomäss 

§ 15 Lbs. 4 Invalic1enentschüdigungsge S3 tz. Im Re ichsvf;rsorgungsgC)so tz lmd 

Wehrm2chtfürsorge .... und -vorsorgungsgesetz waren vier Stufen dür PflcGobodürf-

tigkei t vorgosehen. Die nnch dem ReichsvorsoTgungsgosetz vcrsoTGtCl~l ~~riegs-

blinden orhiel ten eine Pfleg,8zulage, der dri ttun undviurten Stufe. Das 1!ohr

machtfürsorge- und -versorgungsgGse tz enthiel t zwoi Stufen der BlindonzuLlge, 
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12. Beiblatt Beibl~tt zur Parlnmentskorrespondenz 26. November 1959 

dü} (lor dritten und vierten Stufe der Pflege; zulClge entsprachen. In dia son 

Fällen ist durch Gin ärztlichos Gutachten o.n Ho.nd der Versorgungsakton fost-

zustoL'-on, ob der Vorstorbene infolge seiner Dicnstboschädigung m~ch d"r 
I ' 

jGtzig(~n Rochtslage Anspruch auf eine Pflege (Blinden) zulo.ge der StuLm III 

bis V gehabt hätte. In gbicher '\feise ist zu .pr"iifen, ob io. Hinblick 2uf die 

Abänderung der Beßtimrnungen dos § 18 Abs. 3 KriegsOpferversorgungsgcsotz durch 

die ggonständlicho 'Novell<) boi BeschädiGten, die bi~ zu ihrum L\bLk,t:l eine 

PflegGzulng::! der Stufo 11 des Kriq;;sopfcrvorsorgungsßesetzes bOZOG(!ll h80en, 

ein ll.llS pruch auf die Pfle ge zu12ge der Stufe 111 be s,tanden hä ttG. 

Zu Z. 10=. 

Die Abänd(crung des § 38 Kriegsopferversorgungsgesetz ist ifJ w0sontlichen. 

durch die Einfügung des § 350 bedinGt. Die Zulage nach ~ 35a ist im Falle dGr 

WL,c1ervGreholichung ,der Witwe oinzustel1en, jedoch bei der 1'~bfortiGunG nicht 

zU berücksichtigen? nach BeQndigung der zweiten Ehe lobt mit aer '.7itFonrunte 

auch dio, Zulege wiedGr auf. Yrährenc1 der Dauer der Ehe mit e inom, Schworbe

schädigten ist die Zulage nicht ,zu leisten. 

Im übrigen dient diG Abänderung des § 38 KriegsopferversorgLlUßsßcsetz 

der Beseitigung von Unklarheiton, die sich aus der Praxis hinsichtlich der 

Vii twonbeihilfe ergo ben haben. 

Zu Z. 11 g 

Dio Wnisonrente für Halbwaisen wird von derzeit 120 Sauf 150 S ,lL.'1.d für 

VollW'~ison von derzeit 225 8 auf 300 8 erh5ht. 

Gleichzei tig wird klargestell t, dass, nur eine Waisenrente odor 1,78.ison

beihilfe gebührt, wenn ein Lns:pruch von mehreren Personen abgalei tot \7ird, 

z.B. wenn bcicle Elternteile an den Folgen:iner Dienstbeschädigul1G ,gosto:::,ben 

sind. 

Zu, Z. 12 ~ -, ._._--
Die Eltornpnarrente wird von derzeit 225 Sauf 290 S, die Elternteil- ' 

rente von derzoit 120 8 auf 1458 erhöht. 

Zu z!. l3~ 

Die neu zu schaffende Zulage nach'§ 35a ist' im§ 52 Abs o 3 Z. 38.nzu

führen, um klarzustellen, dass diese Zulage in gleicher Weise wie die Zusc.tz

ronte, Kinderzulage und Frauonzulage ab Antragsmonat gebührt; ,'{frd der ,':ntrag 

jodochinuorh,,;lb oin,Js Jahres nach dem Tode dos Boschädigten gostell t, so 

wird (Iio Zulago, da sie einen Toil der Hin terblio benorirento (rli twonronte) 

darstellt, gemäss § 51 Abs. 2 Kric:gsopferversorgungsgesetz in dem 1,lonet t fällie, 

der auf den 8terbetag des Beschädigten folgt. 
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13. Beiblatt Beib::!:ntt Z~tr Pa!lnwentskorresponderrz 26. November 1959 

, 
Z!!..~~~ 

In dor Praxishab8n sich vielfach Schwiorigkci ten in den Fällon cl'ßobon, 

. in dc:ncn dem Empfängor einer Versorgungsleisttmg nach dem Kriegsopf(Hvor- , 

sor[;ungs[;esetz oder einer Ernährungszulage und -qohnungsbcihilfo eine :10nto 

aus dor SoziQl versicherung zuerke.nnt wil'd und die VersorgungsleistuHg'rück

wirkend nii t dom Zeitpunkt dos Anfalles der Sozial v~rsicherungsrcntc G inzu

stollon, odor zu mindern ist. Diese Schwiertgkeiten sind dadurch zu beseitigen, 

dass cUo No.chz8hlung der Soziolversiclierungsrente auf den Bund insovfoi t über

geht, nls für denglc)ichen ZeitrClum die Leistung aus der Kriogsopforvcrsorgung 

nicht Qob.r gsbühr1; h8.t. [m~~ diese 11eüw wird d3s Verfahren der HcroinbJ;'ingung 

ungübühr1ich bezogener Versorgungsleistungen wesentlich vereinfocht. 

Zu Z. 15g 

Die Änderung dos .§ 58 des ·Kriegsopfervorsorgungsgese tz6s ist dur,ch diö 

Schaffullg der Zulage n8ch § 35a bedingt.· 

Zu ~16g 

Um die holb,)ihr1iche Anweisung der Grt.mdrenton der niedol'ston 3unton

kategorien weiterhin zu gewährleisten, ist im § 66 KriegsopforversorGUllGsgesetz 

der ZohlbotrClg von 55 S durch den Zahlbetrag von 7B S zu ersetzen. 

Zu flrtikel 11. 

Um sicherzustellen, doss auch die nach dem Opferfürsorgogosetz an

spruchsborechtigten rii tvven (Lobensg~'fährtinnen) nach Opfern, die im Bozug 

einei' Pflege (Blindon) zulage der Stufen III' bi,s V gast8nden sind, die im § 35a 

des KriogsopfervorsorgungsgGsetzGs 1957 vorgosehenen Zulagen orhr:l-Gc:n, \i1Torden 

die BestimmungGndes § 2 fibs. 2 des Opferfürsorgeges(;tzes entsprechend or

gänzt. Gleichzoitig ist die durch die '\Vic::dorvorlautbarung des Kriocsopfor

v()rsorgungsc~esetzes (BGBL Nr. 152/1957) erfolgte Neufassung dos § 113. des 

KrieGsopfervorsorgungsgesetzes zu berücksichtigen. 

Zu Z...!-..?.l 

I'ü t der 11. Opferf~rsorgegesetz-Novelle (BGBl. Nr. 77/1957) YTurc1,; die 

Anwendung der Bestir.lf:lUngen des Involideneinstellungsgesetzos (BGBL Nr. 21/1953) 

durch die Aufnahme der Vorschriften des § 9 übor die Ausgleichataxo erweitert. 

Yfird die Boschäftigungspflicht nDch diesem Bundesgesotz nicht erfüllt, so 

worden die hiüfür eingohobenen busg18fchstaxen dom iiusgleichstnxfonds übervlie se~. 

Es ür,zibt sich nunr.lehr die Notwendigkoit, Klarheit über die VürvrnltullG und Ver

wendung der 2uf Grund rier vornugeführten Bestimmung einfliessonclen El'trt>.gnissG 
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14. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 26. Eove elber 1959 

zu schaffen. Diese Erträgnisse sind Zllffi Zwecke dGr Fürsorgo für diü lru1.obGT 

einer 1.JYltsbeschoinigung oder eines Opforauswoises SOWÜ} deJren iJi t ',7eu und 

Kinder zu v0rwenden, wobei der Opferfürsorgekommission ein \'"otalrecht cingc

räuf:1twird. 

ZLl 2..!......d.1. 
Dia Frauonzulage bleibt dor Höhe nach im'Konnox mit der entsprochdlden 

ZulaGe der Kriegsopferversorgung. 

Zu J.l.rtikel IIr. 

DLj Bestimr:m.ngen üb",r die Verwal tung und Verwendung dor auf Cruncl der 

Nichterfüllung der Beschäftigungspflicht nach dom Opforfürsor;eGosotz an

fallendem, liusgleichstaxen sollen mit Beginn dos Jahres, 1960 in Kr:;:ft treten. 

Di0 nauen Rentensätzo des Kriegsopforv0rsorgungsgosetzes werden in der 

für di0 ersto Etappe vorgesehenen Höhe erstmalig am 1. Juli 1960 ausbozahlt 

worclon. G8mäss § 11 libs. 2. und 3 dos Opferfürsorgeg8setzes wjrd die :~rhöhung 

dor .Grundrenten nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz mit demselben ZcitpQnkt 

auch für die Opfer- und HintQrblicbcnenrenten wirksam werden. Auch dia Röho 

de~ 2m 1. Oktober 1960 fälligen Sonderzahlung nach § 109 Abs. 2 Kriccsopfor

versorc;ungsßesetz 1957 wird sich nach'den Rentensätzon der orston Etuppe 

richt,~n. 

Die FälligkQit,dor Rentdnsätzo der zwoiten Etappe am 1. Jänner 1961 ist 

in clon einzelnen Bestimmungen dos iJ.rtikel I gosetzlich veranlurt. 

-.-0-.-.-

,. 
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